
 
 
 
 
 
 
 
Staatliches Berufliches Schulzentrum * Prinz-Eugen-Str. 13 * 89420 Höchstädt 

     An  
- alle Ausbildungsbetriebe  

der Berufsschule 

- die Lehrkräfte des SBSZ Höchstädt 

per E-Mail    

 
Höchstädt, den 28.01.2021 
Az: 601-21 WeG/BäM/grm 
Telefon-Nr.: 09074/9594-0 

Telefax: 09074/9594-40 

E-Mail: verwaltung@bs-hoechstaedt.de 

 
Distanzunterricht 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

an unserer Schule wird seit dem 11. Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht 

durchgeführt. Ab dem 1. Februar bis voraussichtlich 14. Februar 2021 wird weiter-

hin Distanzunterricht stattfinden. Für Schülerinnen und Schüler unserer Schule gilt 

dies ohne Ausnahme. 

Das derzeit durchgeführte Beschulungssystem wird also im Februar fortgesetzt. 

Blockklassen der Fachbereiche Garten- und Landschaftsbau/Baumschule sowie 

Landwirtschaft werden zum Distanzunterricht nach geltendem Blockplan einge-

laden, die Klassen der Fachbereiche Bäcker/Verkauf sowie der Frisöre an ihren 

jeweiligen Unterrichtstagen und die Klassen der Technikerschule sowie der Be-

rufsfachschulen täglich. Die Bereiche Berufsintegration und Berufsvorbereitung 

führen den Distanzunterricht ebenfalls wie bisher weiter. Hinsichtlich der organi-

satorischen Umsetzung verweisen wir auf die fachbereichsweise an die Aus-

bildungsbetriebe übermittelten Schreiben vom 7. bzw. 8. Januar 2021 (abrufbar 

unter https://bs-hoechstaedt.de/18-sonstiges/286-informationen-zum-corona-virus). 

Die Klassenleiter bzw. Lehrkräfte werden die Auszubildenden bzw. Schülerinnen 

und Schüler in bewährter Weise über den Distanzunterricht im Februar informieren. 

Uns liegen bislang keine Informationen darüber vor, wann wir wieder die Möglich-

keit haben werden, zumindest teilweise Präsenzunterricht durchzuführen. Wir 

werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn es diesbe-

züglich verlässliche Informationen gibt. 
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In den geplanten Winterferien (15. bis 19. Februar 2021) wird nach Beschluss der 

Staatsregierung eine zusätzliche Unterrichtswoche stattfinden. Auch hier haben wir 

leider noch keine Hinweise, was die konkrete Umsetzung am Staatlichen Beruf-

lichen Schulzentrum betrifft. Auch in dieser Sache informieren wir, sobald es uns 

möglich ist. 

 

 

Hier noch einige Regeln zum Distanzunterricht: 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für die Schüler verpflichtend. Die 

Ausbildungsbetriebe müssen die Teilnahme ermöglichen und können ent-

scheiden, ob die Auszubildenden in Räumen des Betriebes oder von zu Hause 

aus am Distanzunterricht teilnehmen. Ich bitte die Betriebe ihre Auszubilden-

den in sachlicher, fachlicher und persönlicher Hinsicht zu unterstützen und 

Hilfestellung zu geben. 

Anwesenheit 

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Die Anwesenheit der 

Schüler ist am Anfang und während jeder Einheit verpflichtend. Es werden 

Anwesenheitskontrollen durchgeführt. Wünschenswert ist die Beteiligung per 

Mikrofon und Kamera, dies kann jedoch aus Datenschutzgründen ggf. nicht 

vollumfänglich erfolgen. Fehlzeiten sind dem Klassenleiter und dem Aus-

bildungsbetrieb zu melden. Diese Zeiten werden im Klassentagebuch 

dokumentiert.  

Leistungserhebungen 

Entsprechend eines Schreibens des Kultusministeriums vom 8. Dezember 

2020 gelten für die Erhebung von Leistungsnachweisen im Distanzunterricht 

folgende Regelungen: 

Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunter-

richt erbracht werden, das können sein Abfragen, mündliche Beiträge und 

bearbeitete Arbeitsmaterialien. 

Schriftliche Leistungsnachweise werden nur erbracht, wenn in Präsenz 

unterrichtet wird. Jedoch können Lerninhalte des Distanzunterrichts in 

schriftlichen Leistungsnachweisen (Schulaufgaben) während des anschlie-

ßenden Präsenzunterrichts abgefragt werden.  
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Verhaltensweisen 

Ich bitte alle Schüler, sich vernünftig und störungsfrei zu verhalten. Alle 

Arbeitsaufträge sind vollständig und pünktlich zu bearbeiten sowie an die 

entsprechende Lehrkraft zurückzugeben. Störende Schüler werden aus den 

Videokonferenzen ausgeschlossen und können entsprechend sanktioniert 

werden. Es ist nicht gestattet, Links zu Online-Konferenzräumen an Dritte 

weiterzugeben.  

Ich bitte alle Beteiligten sich an die Regeln zu halten, damit in dieser sicher 

schwierigen Zeit der Unterrichtserfolg nicht gefährdet wird. Ich hoffe wir werden 

bald wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Bis dahin wünsche ich allen die 

nötige Ruhe und Geduld sowie Gesundheit. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Gerhard Weiß, OStD 

Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


